
Prüfung im Lehramtsstudiengang „Deutsch“ an der Ruhr-Universität
Allgemeine Hinweise und spezielle Hinweise zu mir als Prüfer

(Wolfgang Boettcher – Germanistisches Institut der Ruhr-Universität)

Wie die Prüfungen im Fach „Deutsch“ ablaufen, ist durch Prüferabsprachen im Rahmen der Studienordnung für das Lehramt „Deutsch“ von 1997 (?) auf der Grundlage der Staatlichen Prüfungsordnung von 2003 geregelt.

Innerhalb dieses mehrfachen Rahmens können Sie begrenzt mit Ihrer Prüferin / Ihrem Prüfer individuelle Absprachen treffen.

Wie komme ich zu Prüfungsthemen:

Für das Prüfungsamt müssen Sie ihre Veranstaltungen und Leistungsnachweise im Hauptstudium auf 5 Teilgebiete verteilen (= in der Regel 2 A-Teilgebiete, 2 B-Teilgebiete und 1 C-Teilgebiet).

Für die Absprachen mit den germanistischen Prüfenden müssen Sie demgegenüber insgesamt 5 Themenschwerpunkte angeben. Themenschwerpunkte haben einen kleineren Umfang als Teilgebiete; Themenschwerpunkte sind die in der Studienordnung innerhalb der Teilgebiete mit Spiegelstrichen aufgelisteten Gegenstandsbereiche, in der Linguistik z.B. innerhalb Teilgebiet A2 die Themenschwerpunkte „Phonologie“, „Gesprächsanalyse“ usw. Sie bereiten sich also nicht auf ein ganzes Teilgebiet vor, sondern exemplarisch auf eines der in diesem Teilgebiet aufgeführten Themenschwerpunkte.

In der Linguistik ist es möglich, dass Sie beide linguistischen Themenschwerpunkte aus ein und demselben Teilgebiet wählen (z.B. Phonologie und Gesprächsanalyse); das ist sinnvoll, weil die aus den 70er Jahren stammende Teilgebiets-Struktur der Linguistik aus heutiger Sicht keine sinnvolle Studien- und Prüfungsstruktur mehr darstellen (aber bislang auch noch nicht geändert worden ist).

Den fachdidaktischen Themenschwerpunkt wählen Sie aus dem Bereich Sprachdidaktik, wenn Sie den vorgeschriebenen Leistungsnachweis Fachdidaktik in einer sprachdidaktischen Veranstaltung gemacht haben (aus der Literaturdidaktik, wenn Ihr Leistungsnachweis literaturdidaktisch war).

Innerhalb jedes der 5 Themenschwerpunkte der Sek-II-Prüfung (= in der Regel 2 aus den A-Teilgebieten, 2 aus den B-Teilgebieten und 1 aus den C-Teilgebieten) müssen Sie wiederum 2 Spezialthemen wählen und den Prüfenden angeben.

Im Themenschwerpunkt Gesprächsanalyse könnten das z.B. „Beratungsgespräche“ (also ein Gesprächstyp) und „Hörrückmeldungen“ (also eine Interaktionsdimension) sein, aber auch „Sprechakttheorie als Theoriehintergrund der Gesprächsanalyse“ (also ein wissenschaftsgeschichtliches Spezialthema) oder „Transkription“ (also ein methodisches Spezialthema).

Sie sollen sich also im Themenschwerpunkt insgesamt möglichst gut auskennen, spezielle Kenntnisse werden von Ihnen in den beiden von Ihnen gewählten Spezialthemen erwartet.

Für die zusätzliche Sek-I-Prüfung (die nicht vorgeschrieben, aber sinnvoll ist, wenn Sie die Option auf eine Lehrerstelle haben wollen) wählen Sie zwei zusätzliche Themenschwerpunkte mit fachdidaktischer Ausrichtung: Und zwar müssen Sie entsprechend unserer Studienordnung diese beiden fachdidaktischen Themenschwerpunkte aus demjenigen Fachdidaktik-Bereich wählen, in dem Sie nicht Ihren Fachdidaktisch-Leistungsnachweis erworben haben. (Sie dürfen also nicht die Sek-I- und die Sek-II-Prüfung ausschließlich in Sprachdidaktik oder ausschließlich in Literaturdidaktik ablegen; und Sie dürfen auch nicht in der Sek-I-Prüfung je einen Themenschwerpunkt aus Sprach- und aus Literaturdidaktik kombinieren.)

Verteilung der Prüfungsthemen auf Klausur und mündliche Prüfung:

Die Germanistikprüfer (nicht das Prüfungsamt) haben folgende Regelung festgelegt: 

Für die Sek-II-Prüfung: 

Von Ihren beiden linguistischen Themenschwerpunkten ist einer Gegenstand der Prüfungsklausur (entsprechend für die beiden literaturwissenschaftlichen Themenschwerpunkte); Sie entscheiden und teilen Ihrer Prüferin / Ihrem Prüfer rechtzeitig mit, welcher der beiden es sein soll. Ob von den beiden Ihnen in der Klausur zur Wahl gestellten Klausurthemen je eines sich auf Ihre zwei Spezialthemen beziehen wird oder beide auf beide oder auch beide auf eines, wissen Sie nicht (und darf nicht mit Ihnen abgesprochen werden – sonst könnten Sie ja eines Ihrer beiden Spezialthemen von vornherein unvorbereitet lassen). 

Für die mündliche Prüfung bleiben dann je einer der beiden linguistischen und der beiden literaturwissenschaftlichen Themenschwerpunkte sowie der fachdidaktische Themenschwerpunkt (der laut Studienordnung nicht Klausurgegenstand sein soll). Für diese drei Themenschwerpunkte stehen in der insgesamt 60minütigen mündlichen Prüfung je 20 Minuten zur Verfügung. Die in den beiden Klausuren bearbeiteten Themenschwerpunkte werden – aufgrund einer Prüferabsprache – nicht mehr in der mündlichen Prüfung angesprochen.

Schreiben Sie Ihre Examensarbeit in Deutsch, gilt Folgendes: Schreiben Sie über eine linguistische Fragestellung, entfällt die linguistische Klausur, entsprechend für Literaturwissenschaft. Schreiben Sie über eine fachdidaktische Fragestellung, entfällt der fachdidaktische Teil der mündlichen Prüfung, und es entfällt – nach Ihrer Wahl – eine der beiden Klausuren - der betreffende Themenschwerpunkt wird dafür mit in die mündliche Prüfung einbezogen (Sie haben dort also zwei linguistische bzw. zwei literaturwissenschaftliche Prüfungsteile).

Für die Sek-I-Prüfung: 

Wenn Ihr anderes Studienfach sek-I-fähig ist, können Sie wählen, ob Sie in Deutsch die zusätzliche Sek-I-Klausur schreiben oder die zusätzliche 15minütige mündliche Prüfung machen. Ihre beiden Sek-I-Themenschwerpunkte sind dann Gegenstand dieser Klausur bzw. dieser mündlichen Prüfung. In diesem Fall brauchen Sie nicht für jeden dieser beiden Themenschwerpunkte zwei Spezialthemen vorzubereiten (Sie können natürlich – in Absprache mit Ihrer Prüferin / Ihrem Prüfer – Spezialisierungen wählen).

Wenn Ihr anderes Fach nicht sek-I-fähig ist, machen Sie Klausur und mündliche Zusatzprüfung in Deutsch. In diesem Fall geben Sie in jedem der beiden Themenschwerpunkte zwei Spezialthemen an. Nach Ihrer Wahl wird dann– analog zur Regelung bei der Sek-II-Prüfung – einer der beiden Themenschwerpunkte mit den beiden Spezialthemen zum Gegenstand der Zusatzklausur, der andere zum Gegenstand der mündlichen Prüfung. 

Festlegung der Prüfenden:

Sie können für jede der zwei Sek-II-Klausuren und auch für die Sek-I-Klausur die Prüferin bzw. den Prüfer festlegen (= durch deren/dessen Unterschrift auf Ihren Sek-II- bzw. Sek-I-Formularen); Sie können zudem für die mündliche Sek-II-Prüfung eine/n der beiden Prüfenden wählen. Die andere Prüfungsperson wird von vom Prüfungsamt bestimmt; das Prüfungsamt wählt dabei oft, aber keinesfalls immer die Prüfungsperson, die Sie für die entsprechende Klausur festgelegt haben. 

Dahinter steht aufseiten der Prüfungsordnung und des Prüfungsamts, das sich an diese Prüfungsordnung hält, vermutlich der Anspruch, Ihre fachliche Leistung müsste von jedem/r Prüfer/in ohne vorherige Absprachen und Vertrautheit festgestellt werden können. Ein solcher „Objektivitäts“-Anspruch ist in sich problematisch; für Sie können dadurch Probleme entstehen, dass Sie mit dem/r von Ihnen wählbaren Klausur-Prüfer/in fachliche Absprachen treffen und sich in gewisser Weise auf das Fachverständnis dieser Lehrperson einstellen, in der mündlichen Prüfung aber dann jemand anderes vorfinden. Wenn Sie erfahren, dass das Prüfungsamt jemand anderes bestimmt hat und Sie Sorge haben, ob Ihre ursprünglichen Absprachen weiterhin gelten und die vom Prüfungsamt bestimmte Person auch fachlich für Ihren Themenschwerpunkt zuständig ist, dann sprechen Sie mit der Prüfungsperson, mit der Sie die Absprachen getroffen hatten, und dann spricht ev. diese Prüfungsperson (oder Sie selber) mit dem/r vom Prüfungsamt bestimmten Kollegin/Kollegen. Diese vom Prüfungsamt bestimmte Prüfungsperson kann dann beim Prüfungsamt Einspruch erheben: Manchmal ist eine Änderung nämlich fachlich sinnvoll und das Prüfungsamt lässt sich in solchen Fällen auf die Argumentation der Prüfungsperson auch ein.

Die mündliche Zusatzprüfung für Sek-I wird grundsätzlich von einer der beiden Prüfenden der Sek-II-Prüfung übernommen: die sprachdidaktische Zusatzprüfung durch den Linguistikprüfer, die literaturdidaktische durch den Literaturwissenschaftsprüfer. Insofern haben Sie hier für die notwendigen fachlichen Absprachen Klarheit.

individuelle Vorgaben von mir als Prüfer:

zu Sekundärliteratur und zu sog. „Thesenpapieren“:

Wie viele wissenschaftliche Texte Sie zu Ihrer Prüfungsvorbereitung zu brauchen glauben und welche das sind, ist Ihre Entscheidung.

Auf Ihre Initiative hin gebe ich Ihnen gerne Hinweise und Empfehlungen.

Unabhängig von solchen Hinweisen/Empfehlungen verlange ich von Ihnen zur mündlichen Prüfung (genauer: spätestens 3 Tage vor der jeweiligen Prüfung) die Angabe von je Spezialthema 2 bis 3 wissenschaftlichen Texten (= Artikel oder Buchkapitel) mit einem Gesamtumfang von je Spezialthema ca. 50 Seiten.

Zweck dieser Text-Angabe ist, dass ich in der mündlichen Prüfung `hemmungslos´ auf diese drei Texte und die dort vertretenen Positionen eingehen und mit Ihnen darüber diskutieren kann, um zu sehen, wie professionell Sie mit Wissen und Positionen Dritter umgehen.

Wenn Sie - unter einer solchen Funktion - einen größeren Text-Umfang anbieten können und wollen, tun Sie es; ich honoriere es entsprechend.

Für die Klausurthemenstellung brauche ich von Ihnen weder Literaturlisten noch sog. „Thesenpapiere“ (die faktisch in der Regel nicht Thesen, sondern Hinweise zu den von Ihnen vorrangig bearbeiteten Themenaspekten enthalten). Nur in den Fällen, wo Sie mit mir einen Themenschwerpunkt verabreden, in dem ich mich nur begrenzt auskenne bzw. wo Sie nicht aus gemeinsamen Veranstaltungen die Sicherheit haben, dass wir ein gemeinsames Vorverständnis haben, worum in diesem Themenschwerpunkt üblicherweise geht, erbitte ich von Ihnen zur gegenseitigen Orientierung eine kurze, ggf. stichwortartige Information über Ihre Sicht dieses Themenschwerpunkts.

In jedem Fall können aber Sie mir eine schriftliche Information über die von Ihnen geplanten Themenaspekte geben; ich sichere Ihnen zu, dass ich es kurz vor der Prüfung lese. 

zu den Klausurthemen:

Ich stelle nach Möglichkeit Klausurthemen so, dass Sie ein von mir vorgegebenes `Material´ unter bestimmten fachtheoretischen und ggf. fachdidaktischen Gesichtspunkten bearbeiten müssen.

`Material´ heißt dabei u.a.
-
sprachliche Primärdaten wie z.B. transkribierte Gespräche (= bei gesprächslinguistischen Aufgaben oder auch bei fachdidaktischen Aufgaben z.B. zu “Grammatikunterricht”)

-
Beispielsätze oder –wörter (= bei syntaktischen Aufgaben z.B. zu Satzgliedlehre oder Wortbildung)

-
Sprachbuchauszüge (= bei sprachdidaktischen Aufgaben z.B. zu “Aufsatzunterricht”)

-
Auszüge aus Sekundärliteratur: fachtheoretischer Literatur (= z.B. bei gesprächslinguistischen oder syntaxtheoretischen Aufgaben) oder fachdidaktischer Literatur (= z.B. Unterrichtsplanungen bei grammatikdidaktischen Aufgaben).

Ich finde diese Themenstellungen sinnvoller, weil sie theorieorientierte und handwerkliche Kompetenzen zugleich zeigen.

zum Ablauf der mündlichen Prüfung:

Sie können entscheiden, mit welchem Ihrer beiden Prüfenden Sie anfangen wollen.

Sofern Sie bei mir zwei Themenschwerpunkte prüfen lassen, entscheiden Sie auch, mit welchem der beiden Sie anfangen wollen.

Zu Ihrem (ersten) Themenschwerpunkt können Sie bei mir – wenn Sie dies wollen (und ich frage Sie grundsätzlich noch einmal zu Beginn der Prüfung selber) – ein max. 5-minütiges Statement halten, das drei Zwecke kombiniert:

-
Sie können sich `warm´ reden (zumal wenn Sie mit mir als Prüfer anfangen).

-
Sie können `protzen´, d.h. Ihre Stärken zeigen, bevor das Gespräch durch meine Mit-Steuerung auch zu Fragestellungen kommt, wo Sie vielleicht auch Schwächen haben. 

-
Sie strukturieren durch Ihr Statement die ersten Minuten des nachfolgenden Hin-und-Her (z.B. indem Sie in dem Statement ein paar “interessante strittige Punkte” antippen – auf die ich in der Regel anschließend näher zu sprechen komme).

Da Sie dieses Statement vorbereiten können (und ich dies weiß), lohnt sich ein solches Statement nur, wenn Sie dort als `gut´ (sicher, strukturiert, differenzierend usw.) erscheinen. Wenn Sie – ggf. in der Situation selber – merken, dass ein solches Statement keinen Glanz auf Sie werfen würde, können Sie darauf verzichten (ich räume Ihnen dann `unterwegs´ die Möglichkeit ein, auch längere Ausführungen zu machen).
zusätzliche Informationen:

Informieren Sie sich – bevor Sie in Einzelsprechstunden von (möglichen) Prüferinnen/Prüfern gehen oder mailen – immer zunächst auf der Homepage der betreffenden Prüfungsperson und ev. Aushängen von ihr.

Im Studienführer finden Sie zudem Hinweise auf ev. Examenskolloquien (und Auskunft, ob Sie sich dafür anmelden müssen oder nicht).

Informationen zu den formellen Bedingungen und zu Ablauf und Terminen finden Sie auf den Aushängen des Staatlichen Prüfungsamts (Studierendenhaus, 1. Stock) und auf deren Homepage www.staatliches-pruefungsamt.de/bochum (dort finden Sie auch alle notwendigen Anmeldungsformulare und die Prüfungsordnungen von 1994 und 2003 zum Runterladen). 

Informationen generell zum Lehramtsstudium finden Sie auch auf der Homepage des „Zentrums für Lehrerbildung“ unter www.rub.de/zfl.

Dort finden Sie auch – unter „Lehrerausbildung“ und dort „Gesetze und Erlasse“ - die Prüfungsordnungen von 1994 und von 2003 sowie weitere interessante Gesetzestexte als pdf-Dateien.

Unterstützung bei der Organisation und Herstellung wissenschaftlicher Abschlussarbeiten finden Sie beim „Schreibzentrum“ der Ruhr-Universität unter www.sz.rub.de; das Schreibzentrum – und seine Aushänge – befinden sich in unserem Gebäude GB auf Etage 5 im Süden in Raum 151.


